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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 
Nr. 1608/J betreffend Grundpreisauszeichnungsverordnung
Schmelzkäse 1 welche die Abgeordneten Dr. Jörg Haider, Grabher
Meyer am 14. Dezember 1981 an mich richteten, beehre ich 
mich folgendes mitzuteilen: 

"3s ist richtig·, daß im Znt'/JUrf für eine Grundpreisauszeichnung:3-
verordnung Hilch und Nilcherzeugnisse in der Positivliste der 
zu kennzeichne:flen Produkte angeführt sind. 

2chmelzk3.3e ·,·rJ.rde daher, sO'dei t nicht im Verordnungsentwurf 
vorgesehene Ausnahmebestimmungen anzuwenden wären, unter di: 
Grundpreisauszeichnungspflicht fallen. 

Die Verhandlungen über die endgül tige ~as3ung der Verordn'.lr.,.:; 
sind jedoch noch nicht abgeschlossen. ~s kann daher derzeit 
noch nich t endgültig gesagt v/erden, welche Produktgruppen au;
zuzeichnensein werden. 
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Sicher ist aber, daß eine Grundpreisauszeichnung weder der 
Industrie, noch dem Handel, noch den Konsumenten unzumutbare 
Kosten auferlegen darf und daher sorgfältig geprüft werden 
muß, für welche Produkte die Verordnung angewendet werden 
soll. Dies ist auch der Grund dafür, daß die Verordnung noch 
nicht fertiggestellt istu 
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